
Anlage zum Bogen „Freiwilliger Elternbeitrag und Zweckspende“ 
Zur eigenen Verwendung, Bitte nicht an die Schule zurückgeben! 
 
 
Berechnungshilfe zur Ermittlung des positiven Einkommens: 
 
Name, Vorname: ______________________________________ 
 
Einkommen des Jahres: _______ des Vaters in € der Mutter in € 

1.1   Bruttoarbeitslohn 
         (laut: Lohnsteuerkarte, Einkommenssteuerbescheid od. Lohnbescheinigung) 

  

1.2   Werbungskosten / Werbungskostenpauschale 
         (Werbungskosten in der vom Finanzamt anerkannten Höhe od.  
         Werbungskostenpauschale von 920 €) 

 
_ 

 
_ 

1.3   10%-iger Zuschlag auf das Einkommen aus dem                                    
        Beschäftigungsverhältnis als Beamter od. Abgeordneter 

  

1.4   anrechenbares Einkommen 
         (errechnet aus Ziffer 1.1 minus 1.2 plus 1.3) 

  

1.5   Positive Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
         (siehe Einkommenssteuerbescheid) 

  

1.6   Positive Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Gewerbebetrieb 
         (siehe Einkommenssteuerbescheid) 

  

1.7   Einnahmen aus Kapitalvermögen 
         (siehe Einkommenssteuerbescheid) 

  

1.8   Sparerfreibetrag _ _ 

1.9   anrechenbare Einkünfte aus Kapitalvermögen 
         (errechnet aus Ziffer 1.7 minus 1.8) 

  

1.10 Positive Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
         (siehe Einkommenssteuerbescheid) 

  

1.11 Positive Einkünfte die im Ausland erzielt wurden   

2.     Weitere Einnahmen   

2.1   Leistungen des Arbeitsamts   

2.2   Leistungen der Krankenkasse   

2.3   Unterhaltsgeld   

2.4   Eingliederungsgeld   

2.5   Unterhaltsleistungen für Elternteil und betreutes Kind   

2.6   Wohngeld   

2.8   Nebenerwerbstätigkeit   

2.7   Sozialhilfe   

2.9   Steuerfreie Einkünfte (z. B. Zuschläge für Sonn- u. Feiertage sowie 
          Nachtarbeit od. Bereitschaftsdienst) 

  

2.10 Sonstige Einnahmen 
         (z.B. Renten, Überbrückungsgeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld, 
         Konkursausfall, Mutterschaftsgeld, Leistungen nach dem Unterhalts- 
         sicherungsgesetz, dem Wehrgesetz, BAföG, Asylbewerberleistungsgesetz 
         und sonst. sozialen Gesetzen) 

  

Gesamtsumme :   

3.    Abzüglich Freibetrag nach § 32 EStG für ein evtl. 3. und jedes 
       weitere Kind 

_  

       Maßgebendes Einkommen   

 
 
 
Hinweis: Kindergeld und Erziehungsgeld sind kein Einkommen im Sinne der Beitragsordnung 


